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 Birsfelden, im September 2021 

 

Ersatzwahl in den Schulrat (nach dem Mehrheitswahlverfahren) 

Die Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Birsfelden sieht für die Wahl / Ersatzwahl des 
Schulrates das Mehrheitswahlverfahren vor. Nachfolgend haben wir für alle Interessierten die 
wichtigsten Grundlagen und Informationen zusammengestellt.  

 

Wahlverfahren für den Schulrat Birsfelden (inkl. Ersatzwahl) 

- Der Schulrat Birsfelden besteht aus sieben Mitgliedern, davon ein Mitglied des Gemeindera-
tes. 

Sechs Mitglieder werden somit an der Urne oder in Stiller Wahl gewählt (siehe nachfolgend). 
Das Mitglied des Gemeinderates wird durch diesen bestimmt. 

- Er wird im Mehrheitswahlverfahren (Majorz) gewählt. 

- Die Stille Wahl ist möglich, wenn am 34. Tag vor dem Wahltag die Zahl der Vorgeschlagenen 
gleich gross ist wie die Zahl der zu Wählenden. 

- In der Mehrheitswahl ist gewählt, wer das Absolute Mehr erreicht (siehe dazu auch § 28 des 
Gesetzes über die politischen Rechte). 

- Erreichen weniger Personen als zu wählen sind das Absolute Mehr, ist eine Nachwahl anzu-
ordnen, in welcher diejenigen Personen gewählt sind, welche am meisten Stimmen (Relatives 
Mehr) erhalten haben. 

 

Wahlvorschläge 

- Für die Wahlvorschläge sind die entsprechenden Formulare, welche vom Kanton zur Verfü-
gung gestellt werden, zu verwenden. Sie sind zu finden unter: 

https://www.baselland.ch/themen/p/politische-rechte/wahlen/wahlvorbereitungen  

(www.baselland.ch -> Häufig besucht: Wahlen -> Gemeindewahlen -> Gemeindewahlen 2020: 
Formulare) 

- Wichtig zu wissen: 

o Eine Zugehörigkeit zu einer Partei ist nicht notwendig. 

o Der Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten unterzeichnet werden. 

o Beachten Sie die Hinweise auf den Formularen. Bei Fragen wenden Sie sich an die Ge-
meindeverwaltung (Tel. 061 317 33 20, gemeinde@birsfelden.ch) 

 

Prospektversand und Plakatständer 

- Grundlage: Reglement über den Prospektversand und die Benützung der Plakatständer bei 
Volkswahlen 

- Das Wichtigste in Kürze: 

o Interesse am gemeinsamen Prospektversand und/oder Benützung der Plakatständer muss 
bis spätestens 8 Wochen vor dem Wahltermin schriftlich auf der Gemeinde eingereicht wer-
den. 

o Der gemeinsame Prospektversand und/oder die Benützung der Plakatständer kommt zu-
stande, wenn mindestens drei Parteien, Gruppen oder Einzelpersonen zusagen.  

https://www.baselland.ch/themen/p/politische-rechte/wahlen/wahlvorbereitungen
http://www.baselland.ch/
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Termine 

- Anmeldung „Interesse Prospektversand / Plakatständer“: bis spätestens 3. Oktober 2021 
(schriftlich) 

- Einreichung Wahlvorschläge: Montag, 11. Oktober 2021 (bis 17.00 Uhr) 

- Ersatzwahl Schulrat: Sonntag, 28. November 2021 

 

 

 
GEMEINDEVERWALTUNG BIRSFELDEN 
 
Martin Schürmann 
Leiter Gemeindeverwaltung 
 


